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Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Auszüge aus dem Datenschutzgesetz NRW und der Datenschutzgrundverordnung 

 

Datenschutzgesetz NRW 

 

§ 25 Errichtung und Rechtsstellung 
(1)  Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist Auf-

sichtsbehörde im Sinne des Artikels 51 der Verordnung (EU) 2016/679. Der Landtag 

wählt auf Vorschlag der Landesregierung die Leiterin oder den Leiter der Aufsichts-

behörde für den Datenschutz mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner 

Mitglieder. Die Leiterin oder der Leiter der Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist 

zugleich die oder der Landesbeauftragte für Informationsfreiheit. Sie oder er muss 

die Befähigung zum Richteramt oder zu der Laufbahngruppe 2, zweites Einstieg-

samt haben und die zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erforderliche Fachkun-

de und Erfahrung gemäß Artikel 53 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 besit-

zen. Die Amts- und Funktionsbezeichnung lautet „Die Landesbeauftragte für Daten-

schutz und Informationsfreiheit“ oder „Der Landesbeauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit“. 

(2)  Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist eine 

von der Landesregierung unabhängige Landesbehörde. Die Behörde hat ihren Sitz 

in Düsseldorf. Sie oder er ist oberste Dienstbehörde und trifft Entscheidungen nach 

§ 37 des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010) in der jeweils 

geltenden Fassung für sich und ihre oder seine Bediensteten in eigener Verantwor-

tung. Die Bediensteten unterstehen nur ihren oder seinen Weisungen. 

(3)  Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit wird je-

weils für die Dauer von acht Jahren in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Die 

einmalige Wiederwahl ist zulässig. Nach Ende der Amtszeit bleibt sie oder er bis zur 

Ernennung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers im Amt. Die oder der Lan-

desbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit bestellt eine Mitarbeiterin 

zur Stellvertreterin oder einen Mitarbeiter zum Stellvertreter. Diese oder dieser führt 

die Geschäfte im Verhinderungsfall. 

(4)  Für die beamtenrechtlichen Angelegenheiten der oder des Landesbeauftragten für 

Datenschutz und Informationsfreiheit in Person ist das für Inneres zuständige Minis-

terium mit der Maßgabe zuständig, dass die Wahrnehmung der Zuständigkeit die 
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Unabhängigkeit der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informations-

freiheit nicht beeinträchtigt. 

(5)  Das Amtsverhältnis beginnt mit Aushändigung der Ernennungsurkunde. Das Amts-

verhältnis endet neben den in Artikel 53 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 

genannten Gründe mit dem Rücktritt der oder des Landesbeauftragten für Daten-

schutz und Informationsfreiheit. Über eine Amtsenthebung wegen schwerer Verfeh-

lung der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in 

Person entscheiden die Richterdienstgerichte. Auf das Verfahren vor den Richter-

dienstgerichten sind die Vorschriften des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes 

vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812) in der jeweils geltenden Fassung anzu-

wenden. Die nach diesen Vorschriften zustehenden Befugnisse der verfahrensein-

leitenden Stelle übt die Präsidentin oder der Präsident des Landtags aus. Die nicht 

ständigen Beisitzerinnen und Beisitzer des Richterdienstgerichts müssen Mitglieder 

der Verwaltungsgerichtsbarkeit sein. 

(6)  Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit wird im 

Einzelplan des Landtags in einem eigenen Kapitel ausgewiesen. § 28 Absatz 3 und 

§ 29 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) in der jeweils geltenden Fassung gelten ent-

sprechend. Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

unterliegt der Rechnungsprüfung durch den Landesrechnungshof, soweit hierdurch 

ihre oder seine Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird. 

(7)  Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist für alle 

beamten- und disziplinarrechtlichen Entscheidungen sowie für alle arbeitsrechtli-

chen Entscheidungen ihren oder seinen Beschäftigten gegenüber zuständig. Ihre 

Einbeziehung in den Personalaustausch in der Landesverwaltung wird gewährleis-

tet. Näheres zur Personalgewinnung und zur Personalverwaltung kann die oder der 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit mit dem für Inneres zu-

ständigen Ministerium vereinbaren. 

(8)  Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit kann sich 

jederzeit an den Landtag wenden. 

 

§ 26 Zuständigkeit 
  Als Aufsichtsbehörde überwacht die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz 

und Informationsfreiheit die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679, dieses Gesetzes und ande-

rer Rechtsvorschriften über den Datenschutz bei den öffentlichen Stellen. Für nicht-

öffentliche Stellen und solche im Sinne von § 5 Absatz 4 ist sie oder er Aufsichtsbe-

hörde nach § 40 des Bundesdatenschutzgesetzes. 
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§ 27 Aufgaben 
(1)  Neben den sonstigen in Artikel 57 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Auf-

gaben berät und informiert die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und In-

formationsfreiheit die öffentlichen Stellen in Belangen des Datenschutzes. 

(2)  Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, die Landesbeauftragte oder den Landes-

beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit bei der Erfüllung ihrer oder 

seiner Aufgaben und Befugnisse nach Maßgabe von Artikel 57 und 58 der Verord-

nung (EU) 2016/679 zu unterstützen und Amtshilfe zu leisten. Der oder dem Lan-

desbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ist jederzeit Zutritt zu allen 

Diensträumen und Zugriff auf elektronische Dienste zu gewähren. Gesetzliche Ge-

heimhaltungsvorschriften können einem Auskunfts- oder Einsichtsverlangen nicht 

entgegengehalten werden. 

(3)  Abweichend von Absatz 2 bestehen die Untersuchungsbefugnisse der oder des 

Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit gemäß Artikel 58 Ab-

satz 1 Buchstabe e und f der Verordnung (EU) 2016/679 gegenüber den in § 203 

Absatz 1 und 3 sowie Absatz 4 Satz 1 des Strafgesetzbuchs genannten Personen 

oder deren Auftragsverarbeitern nicht, soweit die Inanspruchnahme der Befugnisse 

zu einem Verstoß gegen die Geheimhaltungspflichten dieser Personen führen wür-

de. 

(4)  Sofern die Bereitstellung der geforderten Informationen die Aufgabenerfüllung des 

Verantwortlichen wesentlich gefährden würde, ist die Gefährdung der oder dem 

Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit schriftlich anzuzeigen 

und zu begründen. Stellt die jeweils zuständige oberste Landesbehörde im Einzelfall 

fest, dass die Sicherheit des Bundes oder eines Landes dies gebietet, können die 

Befugnisse der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfrei-

heit nur von dieser oder diesem persönlich ausgeübt werden. In diesem Fall müssen 

personenbezogene Daten einer betroffenen Person, der von der datenverarbeiten-

den Stelle Vertraulichkeit besonders zugesichert worden ist, auch ihr oder ihm ge-

genüber nicht offenbart werden. 

(5)  Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist frühzei-

tig über Planungen zur Entwicklung, zum Aufbau oder zur wesentlichen Verände-

rung automatisierter Datenverarbeitungs- und Informationssysteme zu unterrichten, 

sofern in dem jeweiligen System personenbezogene Daten verarbeitet werden sol-

len. Entsprechendes gilt für Entwürfe für Rechts- oder Verwaltungsvorschriften des 

Landes, wenn sie eine Verarbeitung personenbezogener Daten vorsehen. 
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§ 28 Befugnisse 
(1)  Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist befugt, 

personenbezogene Daten, die ihr oder ihm durch Beschwerden, Anfragen, Hinweise 

und Beratungswünsche bekannt werden, zu verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung 

ihrer oder seiner Aufgaben erforderlich ist. Sie oder er darf im Rahmen von Kon-

trollmaßnahmen personenbezogene Daten auch ohne Kenntnis der betroffenen 

Person erheben. Von einer Benachrichtigung der betroffenen Person kann nach 

pflichtgemäßem Ermessen abgesehen werden. 

(2)  Kommt die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit zu 

dem Ergebnis, dass Verstöße gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen 

andere Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei der Verarbei-

tung personenbezogener Daten vorliegen, kann sie oder er diese 

1.  bei der Landesverwaltung der zuständigen obersten Landesbehörde, beim 

Landesrechnungshof der Präsidentin oder dem Präsidenten, 

2.  bei der Kommunalverwaltung der jeweils verantwortlichen Gemeinde oder 

dem verantwortlichen Gemeindeverband, 

3.  bei den wissenschaftlichen Hochschulen und Fachhochschulen der Hoch-

schulpräsidentin oder dem Hochschulpräsidenten oder der Rektorin oder dem 

Rektor, bei öffentlichen Schulen der Leitung der Schule oder 

4.  bei den sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts dem Vorstand oder dem sonst vertretungsberechtigten Organ 

  beanstanden und kann vor Ausübung der Befugnisse des Artikels 58 Absatz 2 

Buchstabe b bis g, i und j der Verordnung (EU) 2016/679 Gelegenheit zur Stellung-

nahme innerhalb einer angemessenen Frist geben. In den Fällen von Satz 1 Num-

mer 2 bis 4 unterrichtet die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Infor-

mationsfreiheit gleichzeitig auch die zuständige Aufsichtsbehörde. Von der Einräu-

mung der Gelegenheit zur Stellungnahme kann abgesehen werden, wenn eine so-

fortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im öffentlichen Interesse not-

wendig erscheint oder ihr ein zwingendes öffentliches Interesse entgegensteht. 

(3)  Die Stellungnahme nach Absatz 2 Satz 1 soll auch eine Darstellung der Maßnah-

men enthalten, die aufgrund der Beanstandung der oder des Landesbeauftragten 

für Datenschutz und Informationsfreiheit getroffen worden sind. Die in Absatz 2 

Nummer 2 bis 4 genannten Stellen leiten der zuständigen Rechts- oder Fachauf-

sichtsbehörde eine Abschrift ihrer Stellungnahme an die oder den Landesbeauftrag-

ten für Datenschutz und Informationsfreiheit unverzüglich zu. 
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§ 29 Beschwerderecht nach Artikel 77 der Verordnung (EU) 2016/679 
  Jeder kann sich gemäß Artikel 77 der Verordnung (EU) 2016/679 an die oder den 

Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit mit dem Vorbringen 

wenden, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in seinen Rechten verletzt 

worden zu sein. Durch die Anrufung der oder des Landesbeauftragten dürfen der 

betroffenen Person keine Nachteile entstehen. Bei der Ausübung des Beschwerde-

rechts durch Beschäftigte öffentlicher Stellen muss der Dienstweg nicht eingehalten 

werden. 

 

§ 30 Tätigkeitsbericht, Gutachtertätigkeit 
(1)  Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit kann ihren 

oder seinen nach Maßgabe von Artikel 59 der Verordnung (EU) 2016/679 zu erstel-

lenden Jahresbericht in jedem zweiten Kalenderjahr um eine Darstellung ihrer oder 

seiner Tätigkeiten auf dem Gebiet der Informationsfreiheit ergänzen. Der Bericht zur 

Informationsfreiheit ist inhaltlich klar von dem nach Artikel 59 der Verordnung (EU) 

2016/679 zu erstellenden Tätigkeitsbericht zu trennen. Eine gemeinsame Veröffent-

lichung ist zulässig. Der Bericht ist dem Landtag sowie der Landesregierung vorzu-

legen. Die Landesregierung nimmt hierzu gegenüber dem Landtag schriftlich Stel-

lung. 

(2)  Der Landtag kann die oder den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informati-

onsfreiheit mit der Erstattung von Gutachten in Datenschutzfragen betrauen. 

 

 

Datenschutzgrundverordnung 

 

KAPITEL VI 

Unabhängige Aufsichtsbehörden 

 

Abschnitt 1 Unabhängigkeit 
 

Artikel 51 Aufsichtsbehörde 
(1) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass eine oder mehrere unabhängige Behörden für die 

Überwachung der Anwendung dieser Verordnung zuständig sind, damit die Grund-

rechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung geschützt 

werden und der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union erleichtert 

wird (im Folgenden „Aufsichtsbehörde“). 
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(2)  Jede Aufsichtsbehörde leistet einen Beitrag zur einheitlichen Anwendung dieser 

Verordnung in der gesamten Union. Zu diesem Zweck arbeiten die Aufsichtsbehör-

den untereinander sowie mit der Kommission gemäß Kapitel VII zusammen. 

(3)  Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde, so bestimmt dieser 

Mitgliedstaat die Aufsichtsbehörde, die diese Behörden im Ausschuss vertritt, und 

führt ein Verfahren ein, mit dem sichergestellt wird, dass die anderen Behörden die 

Regeln für das Kohärenzverfahren nach Artikel 63 einhalten. 

(4)  Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens 25. Mai 2018 die Rechtsvor-

schriften, die er aufgrund dieses Kapitels erlässt, sowie unverzüglich alle folgenden 

Änderungen dieser Vorschriften mit. 

 

Artikel 52 Unabhängigkeit 
(1)  Jede Aufsichtsbehörde handelt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der Aus-

übung ihrer Befugnisse gemäß dieser Verordnung völlig unabhängig. 

(2)  Das Mitglied oder die Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde unterliegen bei der Erfüllung 

ihrer Aufgaben und der Ausübung ihrer Befugnisse gemäß dieser Verordnung we-

der direkter noch indirekter Beeinflussung von außen und ersuchen weder um Wei-

sung noch nehmen sie Weisungen entgegen. 

(3)  Das Mitglied oder die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sehen von allen mit den Auf-

gaben ihres Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer 

Amtszeit keine andere mit ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder un-

entgeltliche Tätigkeit aus. 

(4)  Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde mit den personellen, 

technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen aus-

gestattet wird, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse auch im Rahmen 

der Amtshilfe, Zusammenarbeit und Mitwirkung im Ausschuss effektiv wahrnehmen 

zu können. 

(5)  Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde ihr eigenes Personal 

auswählt und hat, das ausschließlich der Leitung des Mitglieds oder der Mitglieder 

der betreffenden Aufsichtsbehörde untersteht. 

(6)  Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle 

unterliegt, die ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt und dass sie über eigene, öf-

fentliche, jährliche Haushaltspläne verfügt, die Teil des gesamten Staatshaushalts 

oder nationalen Haushalts sein können. 

 

Artikel 53 Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 
(1)  Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jedes Mitglied ihrer Aufsichtsbehörden im Wege 

eines transparenten Verfahrens ernannt wird, und zwar 
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• vom Parlament, 

• von der Regierung, 

• vom Staatsoberhaupt oder 

• von einer unabhängigen Stelle, die nach dem Recht des Mitgliedstaats mit der 

Ernennung betraut wird. 

(2)  Jedes Mitglied muss über die für die Erfüllung seiner Aufgaben und Ausübung sei-

ner Befugnisse erforderliche Qualifikation, Erfahrung und Sachkunde insbesondere 

im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten verfügen. 

(3)  Das Amt eines Mitglieds endet mit Ablauf der Amtszeit, mit seinem Rücktritt oder 

verpflichtender Versetzung in den Ruhestand gemäß dem Recht des betroffenen 

Mitgliedstaats. 

(4)  Ein Mitglied wird seines Amtes nur enthoben, wenn es eine schwere Verfehlung 

begangen hat oder die Voraussetzungen für die Wahrnehmung seiner Aufgaben 

nicht mehr erfüllt. 

 
Artikel 54 Errichtung der Aufsichtsbehörde 
(1)  Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften Folgendes vor: 

a) die Errichtung jeder Aufsichtsbehörde; 

b) die erforderlichen Qualifikationen und sonstigen Voraussetzungen für die Er-

nennung zum Mitglied jeder Aufsichtsbehörde; 

c) die Vorschriften und Verfahren für die Ernennung des Mitglieds oder der Mit-

glieder jeder Aufsichtsbehörde; 

d) die Amtszeit des Mitglieds oder der Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde von 

mindestens vier Jahren; dies gilt nicht für die erste Amtszeit nach 24. Mai 

2016, die für einen Teil der Mitglieder kürzer sein kann, wenn eine zeitlich ver-

setzte Ernennung zur Wahrung der Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde 

notwendig ist; 

e) die Frage, ob und - wenn ja - wie oft das Mitglied oder die Mitglieder jeder 

Aufsichtsbehörde wiederernannt werden können; 

f) die Bedingungen im Hinblick auf die Pflichten des Mitglieds oder der Mitglieder 

und der Bediensteten jeder Aufsichtsbehörde, die Verbote von Handlungen, 

beruflichen Tätigkeiten und Vergütungen während und nach der Amtszeit, die 

mit diesen Pflichten unvereinbar sind, und die Regeln für die Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses. 

(2) Das Mitglied oder die Mitglieder und die Bediensteten jeder Aufsichtsbehörde sind 

gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten sowohl während ihrer 

Amts- beziehungsweise Dienstzeit als auch nach deren Beendigung verpflichtet, 

über alle vertraulichen Informationen, die ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
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ben oder der Ausübung ihrer Befugnisse bekannt geworden sind, Verschwiegenheit 

zu wahren. Während dieser Amts- beziehungsweise Dienstzeit gilt diese Ver-

schwiegenheitspflicht insbesondere für die von natürlichen Personen gemeldeten 

Verstößen gegen diese Verordnung. 

 

Abschnitt 2 Zuständigkeit, Aufgaben und Befugnisse 
 

Artikel 55 Zuständigkeit 
(1) Jede Aufsichtsbehörde ist für die Erfüllung der Aufgaben und die Ausübung der Be-

fugnisse, die ihr mit dieser Verordnung übertragen wurden, im Hoheitsgebiet ihres 

eigenen Mitgliedstaats zuständig. 

(2)  Erfolgt die Verarbeitung durch Behörden oder private Stellen auf der Grundlage von 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c oder e, so ist die Aufsichtsbehörde des betroffenen 

Mitgliedstaats zuständig. In diesem Fall findet Artikel 56 keine Anwendung. 

(3)  Die Aufsichtsbehörden sind nicht zuständig für die Aufsicht über die von Gerichten 

im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen. 

 

Artikel 56 Zuständigkeit der federführenden Aufsichtsbehörde 
(1)  Unbeschadet des Artikels 55 ist die Aufsichtsbehörde der Hauptniederlassung oder 

der einzigen Niederlassung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 

gemäß dem Verfahren nach Artikel 60 die zuständige federführende Aufsichtsbe-

hörde für die von diesem Verantwortlichen oder diesem Auftragsverarbeiter durch-

geführte grenzüberschreitende Verarbeitung. 

(2)  Abweichend von Absatz 1 ist jede Aufsichtsbehörde dafür zuständig, sich mit einer 

bei ihr eingereichten Beschwerde oder einem etwaigen Verstoß gegen diese Ver-

ordnung zu befassen, wenn der Gegenstand nur mit einer Niederlassung in ihrem 

Mitgliedstaat zusammenhängt oder betroffene Personen nur ihres Mitgliedstaats er-

heblich beeinträchtigt. 

(3)  In den in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Fällen unterrichtet die Auf-

sichtsbehörde unverzüglich die federführende Aufsichtsbehörde über diese Angele-

genheit. Innerhalb einer Frist von drei Wochen nach der Unterrichtung entscheidet 

die federführende Aufsichtsbehörde, ob sie sich mit dem Fall gemäß dem Verfahren 

nach Artikel 60 befasst oder nicht, wobei sie berücksichtigt, ob der Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter in dem Mitgliedstaat, dessen Aufsichtsbehörde sie un-

terrichtet hat, eine Niederlassung hat oder nicht. 

(4)  Entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, sich mit dem Fall zu befassen, so 

findet das Verfahren nach Artikel 60 Anwendung. Die Aufsichtsbehörde, die die fe-

derführende Aufsichtsbehörde unterrichtet hat, kann dieser einen Beschlussentwurf 
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vorlegen. Die federführende Aufsichtsbehörde trägt diesem Entwurf bei der Ausar-

beitung des Beschlussentwurfs nach Artikel 60 Absatz 3 weitestgehend Rechnung. 

(5)  Entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, sich mit dem Fall nicht selbst zu 

befassen, so befasst die Aufsichtsbehörde, die die federführende Aufsichtsbehörde 

unterrichtet hat, sich mit dem Fall gemäß den Artikeln 61 und 62. 

(6)  Die federführende Aufsichtsbehörde ist der einzige Ansprechpartner der Verantwort-

lichen oder der Auftragsverarbeiter für Fragen der von diesem Verantwortlichen o-

der diesem Auftragsverarbeiter durchgeführten grenzüberschreitenden Verarbei-

tung. 

 

Artikel 57 Aufgaben 
 

(1)  Unbeschadet anderer in dieser Verordnung dargelegter Aufgaben muss jede Auf-

sichtsbehörde in ihrem Hoheitsgebiet 

a) die Anwendung dieser Verordnung überwachen und durchsetzen; 

b) die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zu-

sammenhang mit der Verarbeitung sensibilisieren und sie darüber aufklären. 

Besondere Beachtung finden dabei spezifische Maßnahmen für Kinder; 

c) im Einklang mit dem Recht des Mitgliedsstaats das nationale Parlament, die 

Regierung und andere Einrichtungen und Gremien über legislative und admi-

nistrative Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Per-

sonen in Bezug auf die Verarbeitung beraten; 

d) die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus dieser Ver-

ordnung entstehenden Pflichten sensibilisieren; 

e) auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung ihrer 

Rechte aufgrund dieser Verordnung zur Verfügung stellen und gegebenenfalls 

zu diesem Zweck mit den Aufsichtsbehörden in anderen Mitgliedstaaten zu-

sammenarbeiten; 

f) sich mit Beschwerden einer betroffenen Person oder Beschwerden einer Stel-

le, einer Organisation oder eines Verbandes gemäß Artikel 80 befassen, den 

Gegenstand der Beschwerde in angemessenem Umfang untersuchen und 

den Beschwerdeführer innerhalb einer angemessenen Frist über den Fort-

gang und das Ergebnis der Untersuchung unterrichten, insbesondere, wenn 

eine weitere Untersuchung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbe-

hörde notwendig ist; 

g) mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, auch durch Informations-

austausch, und ihnen Amtshilfe leisten, um die einheitliche Anwendung und 

Durchsetzung dieser Verordnung zu gewährleisten; 
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h) Untersuchungen über die Anwendung dieser Verordnung durchführen, auch 

auf der Grundlage von Informationen einer anderen Aufsichtsbehörde oder ei-

ner anderen Behörde; 

i) maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz perso-

nenbezogener Daten auswirken, insbesondere die Entwicklung der Informa-

tions- und Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken; 

j) Standardvertragsklauseln im Sinne des Artikels 28 Absatz 8 und des Artikels 

46 Absatz 2 Buchstabe d festlegen; 

k) eine Liste der Verarbeitungsarten erstellen und führen, für die gemäß Artikel 

35 Absatz 4 eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist; 

l) Beratung in Bezug auf die in Artikel 36 Absatz 2 genannten Verarbeitungsvor-

gänge leisten; 

m) die Ausarbeitung von Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 Absatz 1 fördern und 

zu diesen Verhaltensregeln, die ausreichende Garantien im Sinne des Artikels 

40 Absatz 5 bieten müssen, Stellungnahmen abgeben und sie billigen; 

n) die Einführung von Datenschutzzertifizierungsmechanismen und von Daten-

schutzsiegeln und -prüfzeichen nach Artikel 42 Absatz 1 anregen und Zertifi-

zierungskriterien nach Artikel 42 Absatz 5 billigen; 

o) gegebenenfalls die nach Artikel 42 Absatz 7 erteilten Zertifizierungen regel-

mäßig überprüfen; 

p) die Kriterien für die Akkreditierung einer Stelle für die Überwachung der Ein-

haltung der Verhaltensregeln gemäß Artikel 41 und einer Zertifizierungsstelle 

gemäß Artikel 43 abfassen und veröffentlichen; 

q) die Akkreditierung einer Stelle für die Überwachung der Einhaltung der Verhal-

tensregeln gemäß Artikel 41 und einer Zertifizierungsstelle gemäß Artikel 43 

vornehmen; 

r) Vertragsklauseln und Bestimmungen im Sinne des Artikels 46 Absatz 3 ge-

nehmigen; 

s) verbindliche interne Vorschriften gemäß Artikel 47 genehmigen; 

t) Beiträge zur Tätigkeit des Ausschusses leisten; 

u) interne Verzeichnisse über Verstöße gegen diese Verordnung und gemäß Ar-

tikel 58 Absatz 2 ergriffene Maßnahmen und 

v) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezoge-

ner Daten erfüllen. 

(2)  Jede Aufsichtsbehörde erleichtert das Einreichen von in Absatz 1 Buchstabe f ge-

nannten Beschwerden durch Maßnahmen wie etwa die Bereitstellung eines Be-

schwerdeformulars, das auch elektronisch ausgefüllt werden kann, ohne dass ande-

re Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden. 
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(3)  Die Erfüllung der Aufgaben jeder Aufsichtsbehörde ist für die betroffene Person und 

gegebenenfalls für den Datenschutzbeauftragten unentgeltlich. 

(4)  Bei offenkundig unbegründeten oder - insbesondere im Fall von häufiger Wiederho-

lung - exzessiven Anfragen kann die Aufsichtsbehörde eine angemessene Gebühr 

auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen oder sich weigern, aufgrund 

der Anfrage tätig zu werden. In diesem Fall trägt die Aufsichtsbehörde die Beweis-

last für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter der Anfrage. 

 

Artikel 58 Befugnisse 
(1)  Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgenden Untersuchungsbefugnisse, 

die es ihr gestatten, 

a) den Verantwortlichen, den Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls den Vertre-

ter des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters anzuweisen, alle In-

formationen bereitzustellen, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 

sind, 

b) Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durchzuführen, 

c) eine Überprüfung der nach Artikel 42 Absatz 7 erteilten Zertifizierungen durch-

zuführen, 

d) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf einen vermeintlichen 

Verstoß gegen diese Verordnung hinzuweisen, 

e) von dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter Zugang zu allen per-

sonenbezogenen Daten und Informationen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

notwendig sind, zu erhalten, 

f) gemäß dem Verfahrensrecht der Union oder dem Verfahrensrecht des Mit-

gliedstaats Zugang zu den Geschäftsräumen, einschließlich aller Datenverar-

beitungsanlagen und -geräte, des Verantwortlichen und des Auftragsverarbei-

ters zu erhalten. 

(2) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgenden Abhilfebefugnisse, die es 

ihr gestatten, 

a) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, dass beab-

sichtigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen diese Verordnung ver-

stoßen, 

b) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu verwarnen, wenn er 

mit Verarbeitungsvorgängen gegen diese Verordnung verstoßen hat, 

c) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, den Anträgen 

der betroffenen Person auf Ausübung der ihr nach dieser Verordnung zu-

stehenden Rechte zu entsprechen, 
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d) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, Verarbei-

tungsvorgänge gegebenenfalls auf bestimmte Weise und innerhalb eines be-

stimmten Zeitraums in Einklang mit dieser Verordnung zu bringen, 

e) den Verantwortlichen anzuweisen, die von einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten betroffenen Person entsprechend zu benachrichti-

gen, 

f) eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, ein-

schließlich eines Verbots, zu verhängen, 

g) die Berichtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten oder die Ein-

schränkung der Verarbeitung gemäß den Artikeln 16, 17 und 18 und die Un-

terrichtung der Empfänger, an die diese personenbezogenen Daten gemäß 

Artikel 17 Absatz 2 und Artikel 19 offengelegt wurden, über solche Maßnah-

men anzuordnen, 

h) eine Zertifizierung zu widerrufen oder die Zertifizierungsstelle anzuweisen, ei-

ne gemäß den Artikel 42 und 43 erteilte Zertifizierung zu widerrufen, oder die 

Zertifizierungsstelle anzuweisen, keine Zertifizierung zu erteilen, wenn die Vo-

raussetzungen für die Zertifizierung nicht oder nicht mehr erfüllt werden, 

i) eine Geldbuße gemäß Artikel 83 zu verhängen, zusätzlich zu oder anstelle 

von in diesem Absatz genannten Maßnahmen, je nach den Umständen des 

Einzelfalls, 

j) die Aussetzung der Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem 

Drittland oder an eine internationale Organisation anzuordnen. 

(3)  Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgenden Genehmigungsbefugnisse 

und beratenden Befugnisse, die es ihr gestatten, 

a) gemäß dem Verfahren der vorherigen Konsultation nach Artikel 36 den Ver-

antwortlichen zu beraten, 

b) zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener 

Daten stehen, von sich aus oder auf Anfrage Stellungnahmen an das nationa-

le Parlament, die Regierung des Mitgliedstaats oder im Einklang mit dem 

Recht des Mitgliedstaats an sonstige Einrichtungen und Stellen sowie an die 

Öffentlichkeit zu richten, 

c) die Verarbeitung gemäß Artikel 36 Absatz 5 zu genehmigen, falls im Recht 

des Mitgliedstaats eine derartige vorherige Genehmigung verlangt wird, 

d) eine Stellungnahme abzugeben und Entwürfe von Verhaltensregeln gemäß 

Artikel 40 Absatz 5 zu billigen, 

e) Zertifizierungsstellen gemäß Artikel 43 zu akkreditieren, 

f) im Einklang mit Artikel 42 Absatz 5 Zertifizierungen zu erteilen und Kriterien 

für die Zertifizierung zu billigen, 
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g) Standarddatenschutzklauseln nach Artikel 28 Absatz 8 und Artikel 46 Absatz 2 

Buchstabe d festzulegen, 

h) Vertragsklauseln gemäß Artikel 46 Absatz 3 Buchstabe a zu genehmigen, 

i) Verwaltungsvereinbarungen gemäß Artikel 46 Absatz 3 Buchstabe b zu ge-

nehmigen 

j) verbindliche interne Vorschriften gemäß Artikel 47 zu genehmigen. 

(4)  Die Ausübung der der Aufsichtsbehörde gemäß diesem Artikel übertragenen Befug-

nisse erfolgt vorbehaltlich geeigneter Garantien einschließlich wirksamer gerichtli-

cher Rechtsbehelfe und ordnungsgemäßer Verfahren gemäß dem Unionsrecht und 

dem Recht des Mitgliedstaats im Einklang mit der Charta. 

(5)  Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften vor, dass seine Aufsichtsbehörde 

befugt ist, Verstöße gegen diese Verordnung den Justizbehörden zur Kenntnis zu 

bringen und gegebenenfalls die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zu betrei-

ben oder sich sonst daran zu beteiligen, um die Bestimmungen dieser Verordnung 

durchzusetzen. 

(6)  Jeder Mitgliedstaat kann durch Rechtsvorschriften vorsehen, dass seine Aufsichts-

behörde neben den in den Absätzen 1, 2 und 3 aufgeführten Befugnissen über zu-

sätzliche Befugnisse verfügt. Die Ausübung dieser Befugnisse darf nicht die effekti-

ve Durchführung des Kapitels VII beeinträchtigen. 

 

Artikel 59 Tätigkeitsbericht 
Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht über ihre Tätigkeit, der eine Liste 

der Arten der gemeldeten Verstöße und der Arten der getroffenen Maßnahmen 

nach Artikel 58 Absatz 2 enthalten kann. Diese Berichte werden dem nationalen 

Parlament, der Regierung und anderen nach dem Recht der Mitgliedstaaten be-

stimmten Behörden übermittelt. Sie werden der Öffentlichkeit, der Kommission und 

dem Ausschuss zugänglich gemacht. 
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